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Die Literaturgattung des Fürstenspiegels kombinierte im 
Mittelalter Ratschläge zu christlicher Lebensführung mit 
weiteren Verhaltensregeln und politischen Grund sätzen 
zum Musterbild eines Fürsten, in das unter Rückgriff 
vor allem auf Aristoteles oftmals Erörterungen staats- 
und gesellschaftstheoretischer Probleme einbezogen 
wurden. Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts erschienen 
entsprechende Dartellungen auch in deutscher Sprache, 
in der ein „puech von der ordnung der fuersten“ zeitlich 
am Anfang steht. Es entstand in Wien, in einem Kreis 
gelehrter Übersetzer, den der Habsburger Albrecht III. 
versammelt hatte. Inhaltlich lehnte es sich an Aegidius 
Romanus an, einen Römer aus dem berühmten Hause 
der Colonna und Schüler des Thomas von Aquin, dessen 
beispielgebende Schrift „De regimine principum“ in wei-
tere europäische Sprachen übersetzt wurde (1). Im 15. 
Jahrhundert nahm die Literaturgattung allein im deut-
schen Sprachraum um anderthalb Dutzend Exemplare 
zu. Fürstenspiegel konnten nun zu stattlichen Kompilati-
onen von Regierungs-, Moral- und Ehelehren anwach-
sen, an den literaturbegeisterten süddeutsch-österrei-
chisch-bayerischen Höfen mit fließenden Übergängen 
zu Neubearbeitungen der älteren Ritterdichtung sowie 
zu den beliebten Tugendkatalogen und Heldenbüchern. 

Solchen in der Forschung wohlbekannten Literatur-
schöpfungen, die das Mittelalter auch im Epigonentum 
ausklingen lassen, traten, teilweise von frühhumani-
stischen Einflüssen gespeist, im 15. Jahrhundert natur-
wissenschaftliche Interessen und Beschäftigungen 
gegen über. Angehörige der höfischen Gesellschaft und 
gewandte Emporkömmlinge wie Johann Hartlieb, um 
hier einen bekannten Schriftsteller, späteren Arzt und 
Übersetzer unter anderem des berühmten Alexanderro-
mans  zu nennen, zeigten sich neuen Themen zugeneigt. 
1434 schloss Hartlieb einen – damals ziemlich aus-
sichtslosen – Bergbauvertrag zu „geleichen tail darle-
gens und gewinnes“ mit Erzbischof Johann II. von Salz-
burg (2), und in München beriet er später die Herzogin 
Anna von Braunschweig, die Gemahlin Albrechts III., in 
ähnlichen Investitionsangelegenheiten. Noch vor der Al-
chemie und den naturwissenschaftlichen Acquisitionen 
fürstlicher Wunderkammern zog das Montanwesen da-
m a l s  
eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich, die sich mit  
materiellen Erwartungen verband. Je mehr sich der 
Edelmetallbergbau als eine Geldquelle erwies, die sogar 
eigens in Augenschein zu nehmen war – man beachte 
die aufschlussreiche Zeichnung der Hüttenwerksbesich-
tigung im „Mittelalterlichen Hausbuch“ von 1470/80 (3) 
–, desto mehr kam das Montan- und mit ihm das Münz-
wesen als fürstliche Gestaltungsaufgabe und notwendige 

Form der Staatskunst  ins Gespräch. Neben den jewei-
ligen Landes- und „praktizierenden“ Regalherren mit ei-
genen Schmelzütten betätigten sich bald weitere fürst-
liche Gewerken, darunter verhältnismäßig viele Frauen 
im Montangeschäft. Selbst auf diesem ihr  
eigentlich fremden, „industriellen“ Tätigkeitsfeld, dem 
man sich bis zu den bekannten „Mummereien“ in Berg-
mannskostümen hingab, vermochte die höfische Gesell-
schaft ihre sozial-elitäre Vorrangstellung zu behaupten: 
erfolgreichen, bürgerlichen und gegebenenfalls auch 
bäuerlichen Montaninvestoren öffnete sie einen Weg in 
den (Gewerken-)Adel. 

Der Gedanke eines Fürstenspiegels des Bergbaus, als 
Musterbild fürstlich-landesherrlichen idealen Handelns 
und Verhaltens im Montanbereich, lag in der entwi-
ckelten Konjunkturphase der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts gewissermaßen in der Luft. Ein 
sachverstän diger Autor, der vielleicht sogar im 
Verantwortungs gefühl des Gebildeten für das Gemein-
wesen zur Feder griff, musste sich allerdings erst finden. 
Die Realisierung eines solchen „Spiegels“ in lehrhafter 
Form, die einen Hauptgegenstand damaligen Wirtschaf-
tens betreffen sollte, erforderte eine produktive Veren-
gung der Literaturgattung durch didaktische Reduktion 
und fachliche Ausdifferenzierung. Frühere Fürstenspie-
gel hatten, wenn überhaupt, Vorstellungen „vom rechten 
Wirtschaften“ lediglich mit moralischen Wendungen ge-
gen den Geiz eingekreist und mit vollen Kasten und 
K e l l e r n  
assoziiert. Wurde der bewährte methodische Ansatz bei-
behalten, die Paränese mit pädagogischer Zielsetzung, 
dann waren die politischen Handlungserfordernisse im 
Bergbau- und Hüttenwesen nunmehr detailliert zu präzi-
sieren. Eine dementsprechende Niederschrift erhält grö-
ßere historische Bedeutung, obwohl sie in der Historio-
graphie noch um Anerkennung ringen muss. In deren 
Verzeichnissen kommt der gesamte frühe Überliefe-
rungskontext „Bergbau“ nämlich ebenso zu kurz (4) wie 
in der deutschen Fach- und Sachliteraturgeschichte, die 
mit Ausnahme des frühen „mere von einem velt  
bowere“ (um 1350) nur Druckwerke seit Ulrich Rüleins 
„Bergbüchlein“ (um 1500) berücksichtigt. Auch die  
einschlägige Wissenschaftsgeschichte hätte noch tiefer-
reichende Wurzeln jener Montanwissenschaft freizule-
gen, die zwischen der Mitte des 16. und dem Ende des 
18. Jahrhunderts genauer ausformuliert wurde (5). Bei 
alledem vermag die moderne Sozial-, Technik- und 
Wirtschaftsgeschichte, die nach der älteren Rechtsge-
schichte – Adolf Zycha – damit begonnen hat, auch die 
mittelalterlichen Schriftquellen des Montanbereichs zu 
erschließen und zu analysieren, einen Fürstenspiegel des 
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Bergbaus wohl am ehesten zu würdigen. 

Ein solcher einzelner, bislang unbekannter Fürsten-
spiegel und „Unterricht des Pergkwerchs halben“, der 
1489/90 entstand, wird hier zunächst in seinen histo-
rischen Entstehungszusammenhängen und danach in-
haltlich zu erläutern und zu würdigen sein. Die Auffin-
dung dieser Handschrift bestätigt das Montanwesen und 
insbesondere die Edelmetallproduktion als einen wich-
tigen, wenn nicht den wichtigsten wirtschaftlichen Ge-
staltungsbereich frühmoderner Staatlichkeit. Schon lan-
ge vor dem 15. Jahrhundert hatten sich das König- und 
das Landesfürstentum das alleinige Verfügungsrecht 
über die Bodenschätze Silber und Gold, die entschei-
denden Voraussetzungen damaliger Geldwirtschaft, ver-
schafft. Nur ganz lokal rang die Grundherrschaft noch 
weiter um Erzabgabenanteile wie das Vierzigste. Für  
die Zwecke des Edelmetallbergbaus waren längst eigene 
Organisationsformen entwickelt worden, und zwar, von 
bestimmten Ausnahmen vor allem auf der Apenninen-
halbinsel abgesehen, unabhängig von solchen der Stadt-
wirtschaft, d. h. selbständig, wenngleich nach und nach 
integriert in die entwickelten Land-Stadt-Beziehungen 
vor allem beim Nah- und Fernhandel. Zum politischen 
Leitbild wurde die „gute Ordnung“, ein allgemeiner his-
torischer Topos, der die Schaffung eines wohlgeordnet 
funktionierenden Gemeinwesens, des frühmodernen 
Territorialstaates, umschrieb, sich im Bereich des Berg-
baus aber mit einer besonderen Bedeutung verband.  
Allein hier nämlich zielte das Attribut „gut“ im Verlauf 
der Konjunkturbewegungen der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts auf jeweils spezifisch angepasste Maßnah-
men, auf kontinuierliche gesetzgeberische Begleitungen, 
das heißt auf eine beständige Normanpassung an mon-
tanwirtschaftliche Prozesse, die sich aufgrund natürlich-
lagerstättenbedingter sowie technisch-innovatorischer 
Vorgaben verhältnismäßig schnell verändern konnten. 
Jeweils bis zur Herstellung der „guten Ordnung“ krank-
te der Bergbau an Phänomenen des heute sogenannten 
„Reformstaus“, am Nachhinken der Kulturarbeit – the 
cultural lag – hinter vornehmlich materiellen Wand-
lungsprozessen. 

Ein Fürstenspiegel des Bergbaus  konnte vor 1500 nicht 
anders geschrieben werden als nach der Richtschnur der 
„gueten ordnung“. Moralische Verpflichtungen, die sich 
mit einem solchen montanhistorischen Topos verban-
den, erwuchsen naturgemäß zunächst nur in Bergbaulän-
dern. In den älteren, ohnehin sehr allgemein gehaltenen 
Fürstenspiegeln fanden sie ebensowenig einen Platz wie 
in jüngeren, humanistisch inspirierten – hier einmal ab-
gesehen vom Sonderfall des um 1512 geschriebenen 
„Weißkunig“ Maximilians I., auf den zurückzukommen 
sein wird – oder in schon reforma torisch-konfessionell 
orientierten Exemplaren. Im  
sicherlich bekanntesten aller Fürstenspiegel, dem des 
Florentiners Niccolo Machiavelli  hat sich „Il principe“ 
gerade noch um Probleme des Festungsbaus zu küm-
mern, nicht jedoch um solche des Land- oder gar des 

Bergbaus. Im deutschen Sprachraum hinwiederum grif-
fen die Autoren allenfalls einmal Fragen der Monopole 
und großen Handelsgesellschaften auf. Wurden in  
einem solchen Zusammenhang Ausfuhrverbote für Sil-
ber und Gold gefordert (6), dann konnte auch der Berg-
bau kurz in das Blickfeld geraten, nicht jedoch als fürst-
liche Gestaltungsaufgabe. Im Jahre 1525 nahm Karl V. 
mit einem bekannten Toledaner Mandat die Bergwerke 
aus allen Ordnungen „zu abstellung der Monopolien“ 
aus, um sie „vor abfal auch sunst menigklich vor unbil-
lichem nachthail zuuerhueten und zubeschirmen“. Den 
Rest besorgten Fachgutachten des Augsburger Juristen 
Conrad Peutinger, der die Antimonopolisten darüber be-
lehrte, dass es hinsichtlich des Bergbaus und der Metalle 
spezielle Eigentumsrechte und Bedingungen, „proprie-
tates et conditiones“ zu beachten gelte, womit er sich 
auf das traditionelle Bergregal und den Staatsvorbehalt 
bezog. Ein jüngerer, 1555/56 verfasster Fürsten spiegel, 
das sogenannte politische Testament des Melchior von 
Osse, das auf sächsische Verhältnisse zugeschnitten war, 
verwies den dortigen Bergbau mehr oder weniger aus-
schließlich in den Verwaltungsbereich der Kammer (7). 
Herrscherqualitäten wurden im konfessionellen Zeitalter 
auf anderen Gebieten erwartet.  

Die damals aufkommende allgemeine Bergbauliteratur 
nimmt umgekehrt gelegentlich fürstenspiegelartige Züge 
an. Vannoccio Biringuccio (+1538/39) spricht in seiner 
„Pirotechnia“ durchgängig einen italienischen  
Potentaten an, wohl auch als Sponsor für das Druck-
werk, während sich Georgius Agricola (+1555) dies-
bezüglich auf die humanistisch-lateinischen Widmungs-
briefe zu seinen Schriften beschränkt. Im „Schwazer 
Bergbuch“ von 1556 hingegen, das in rund einem Dut-
zend deutscher Handschriften überliefert ist, bereichert 
ein Lobpreis der Fürsten den gesamten Textfluss, so 
dass der auf die ältere Forschung zurückzuführende Ti-
tel „Bergbuch“ mit „Bergbauspiegel“ wohl weniger 
missverständlich ausgefallen wäre (8). Die Erkenntnis, 
daß Bergbau „allein mit gueter Ordnung“ zu Erfolgen 
führen könne, prägt bereits den Einleitungstext. Die fol-
genden Ausführungen überschütten den bis 1490 regie-
renden Erzherzog Sigmund den Münzreichen stärker mit 
Lob als Maximilian I., den ungleich namhafteren Nach-
folger in Tirol. Als ein „liebhaber“ des Bergbaus habe 
der zuerst Genannte  „in die Erfindungen und ordnung 
gesetzt, die Perckhwerchssachen vor allem zubefur-
dern“. Das „vor allem“ wird im gleichen Zusammen-
hang des „Bergbuchs“ noch zweimal wiederholt, so dass 
eine gute Regierung offensichtlich durch fürstliche Ak-
tivitäten im Montan- sowie im Münz- und Finanzwesen 
gekennzeichnet sein sollte.

Angesichts der die Wirtschaft betreffenden Defizite in 
der allgemeinen Fürstenspiegelliteratur und angesichts 
des späten Auftauchens einer Montanliteratur mit fürs-
tenspiegelartigen Elementen verdient ein eigenständiger 
deutscher Fürstenspiegel des Bergbaus aus dem 15. 
Jahrhundert um so größere Aufmerksamkeit. Schon auf-
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grund einiger Andeutungen  in der vorstehenden Einlei-
tung kann es nicht weiter verwundern, dass er im „un-
teren“ Inntal entstand, das heißt flussabwärts unterhalb 
Inns brucks in jener Region, in der die epochale europä-
ische Montankonjunktur des 15./16. Jahrhunderts ihre 
Ausgangspunkte fand. Nur in der Geschichtswissen-
schaft wurde jene singuläre Überlieferung schon einmal 
zitiert, als „Denkschrift“ mehrerer Beamter jedoch von 
vornherein unter Wert eingeordnet (9). Fachspezifisch, 
also trefflich begrenzt und nicht „mit universalem An-
spruch“ (Wilhelm Berges) erteilt sie in 48 Artikeln oder 
Abschnitten einen „Unterricht des Pergkhwerchs halb-
en“. „Der Fürst“ als allgemeiner Adressat, der allen falls 
im zweiten, ausdrücklich auf Rattenberg bezogenen Teil 
des Textes auch persönlich zu benennen ist, sollte die 
niedergeschriebenen Vorschläge in geeignete Maßnah-
men zur Bergordnung und Konjunktursteuerung umset-
zen. Davon werde er dann auch selbst „ere und nutz“ 
haben. Die Archive enthalten wenigstens vier Ab-
schriften von unterschiedlicher Hand, was dafür spricht, 
dass schon Zeitgenossen in jenem fürstlichen „Unter-
richt“ mehr zu erkennen vermochten als ein begrenztes 
Beamtengutachten.  

Das untere Inntal, das in der zweiten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts auf einem verhältnismäßig hohen wirtschaft-
lichen Niveau zu einer einheitlichen Montanre gion zu-
sammenwuchs, gehörte politisch einerseits zu Tirol an-
dererseits zu Bayern oder genauer Bayern-Landshut. 
Aus diesen dynastischen Zuordnungen erwuchs der Be-
völkerung damals kein größeres Problem. Die tiro-
lischen Bergbaugebiete von Schwaz sowie die baye-
rischen von Rattenberg/Kitzbühel mit Hüttenbetrieben 
auch „in der Tiersee“ bei Kufstein berührten im Ziller- 
und weiter nordöstlich im Brixental auch noch Lager-
stätten eines dritten Territoriums, nämlich des Erzstifts 
Salzburg (10). Ein Fürstenspiegel des Bergbaus hatte 
sich hier nicht nur auf hochpolitische Interessen am 
Edelmetallbergbau und die mit der Produktion von Sil-
ber und gegebenenfalls Gold (zum damals elffachen 
Wert des Silbers) verbundene Geldschöpfung einzustel-
len, sondern auch auf territorialpolitische Besonder-
heiten der gesamten älteren und jüngeren Normgebung. 
Die Herrscher von Tirol, Bayern und Salzburg, deren 
Bergregal sich jeweils auf hochmittelalterliche Diplome 
zurückführen lässt, erfuhren im konjunkturellen Auf-
schwung der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts auf 
unterschiedliche Weise und zu verschiedenen Zeitpunk-
ten, welche eigene Machtposition ihnen der Besitz von 
Edelmetallagerstätten mit einem günstig verlaufenden 
Abbau eröffnen konnte. Die Tiroler Landesherren und 
zunächst Herzog Sigmund blickten ab 1462/63 aufmerk-
sam auf den damals schnell wachsenden Bergbau von 
Rattenberg ebenso wie umgekehrt die bayerischen Fürs-
ten auf die schon länger anhaltende Ausbeute in Schwaz. 
Politisch verstellt war ihnen der Ausblick nur durch das 
Hochgericht und den Burgfrieden von Kropfsberg an der 
Einmündung der Ziller in den Inn. Die dort gelegene 
salzburgische Exklave sollte im 16. Jahrhundert einen – 

vergleichsweise geringen – bergbaulichen Stellenwert 
erhalten, der hier vernachlässigt werden kann. Geolo-
gisch gesehen tritt in der Gesamtregion ein nordöstlicher 
Zug vornehmlich des sogenannten Schwazer Dolomits 
hervor, und zwar mit Fahlerzen und demzufolge Edel-
metall-Einsprengseln naturgemäß ungeachtet aller histo-
risch-politischen Herrschaftsverhältnisse.  

Im Jahre 1479 gedachte Sigmund von Tirol, inzwischen 
als Erzherzog, die Markgrafschaft Burgau, die das Haus 
Habsburg im Rahmen seiner Arrondierungspolitik in 
Schwaben in Besitz genommen hatte, gegen die drei ba-
yerischen Herrschaften Rattenberg, Kitzbühel und Kuf-
stein einzutauschen und zudem auch das Zillertal zu er-
werben. Der Instruktionsbrief für den Gesandten, der 
das Projekt beim Kaiser vertreten sollte, umriss den be-
gehrten Raum des weiteren Inntals bezeichnenderweise 
mit „Rattenberg, Kufstain, Thierberg und Kytzpüchl“ 
(11). Offensichtlich hatte das Bergwerksgebiet des 
Großen und Kleinen Tierberg, in lokalen Quellen deut-
lich mit „Silberberg“ bezeichnet, ein umfassendes, da-
mals noch ertragreiches Revier um den bis fast 1900 
Meter aufragenden Gratlspitz, die strategischen Besitz-
interessen hier wachsen lassen. Die zitierte, jüngste Bio-
graphie des Erzherzogs, die sich auch territorialpoli-
tischen Zusammenhängen zuwendet, stellt der „Expan-
sionspolitik Sigmunds“ die „Expansionsbestrebungen 
Georgs von Landshut“ gegenüber (12). Letztere gingen 
hinsichtlich Tirols allerdings erst 1480 deutlicher auch 
von Herzog Georg aus, der den schmückenden Bei-
namen „der Reiche“ ebenso wie sein Vater der all-
gemein guten Wirtschaftsführung und nicht der Berg-
werksgefälle wegen erhalten sollte. Schon 1479 hatte 
sich aber Albrecht IV. von Bayern-München, immerhin 
als „lieber Oheim“ Erzherzog Sigmunds, gegen 100.000 
Gulden eine erste Anwartschaft auf das Schloss und die 
Herrschaft Freundsberg „mitsambt dem Berckwerch zu 
Swatz“ und davon jedenfalls „aller oberkeit nutzung und 
zuegehörung“ verschreiben lassen (13). Bei alledem 
handelte es sich um grundsätzlich gleichgeartete Metho-
den politischer und damit nicht zuletzt wirtschaftlicher 
Vorteilssuche, die, in den Verträgen verkompliziert 
durch Rücksichtnahmen auf fehlende männliche Thron-
erben, 1503/05 im Zusammenhang mit dem Landshuter 
Erbfolgekrieg zum endgültigen Erwerb der Montan-
region Rattenberg mit Kitzbühel und Kufstein durch 
Maximilian I. führen sollten. 

Bayern und Österreich oder Wittelsbach und Habsburg, 
zwei alte Rivalen in der Reichspolitik, zeigten sich – bei 
trotzdem guten familiären Beziehungen: Herzog Albrecht 
IV. heiratet 1487 die Kaisertochter Kunigunde, wobei er 
deren Erbverzicht allerdings anerkennt – an einträglichen 
Bergwerksgebieten jeweils der anderen Seite interessiert. 
Wer für diese wirtschafts- und finanzpolitisch verständ-
lichen Ambitionen jeweils gute oder gar bessere Begrün-
dungen fand, braucht auch hier nicht erörtert zu werden. 
Ein wichtiger, damals freilich nur bedingt erkennbarer 
Unterschied bestand darin, dass bei den stets mehr oder 
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weniger lang anhaltenden Konjunkturkurven der Abbau-
reviere die von Schwaz weiter nach oben zeigte, die von 
Rattenberg hingegen nach vergleichsweise hohen Erträ-
gen – kurzfristig dürfte das Tiroler Niveau sogar erreicht 
worden sein (14) – seit Mitte der 70er Jahre, in denen 
sich das Produktionszahlenverhältnis auf noch etwa 
1:2,75 belief, steil nach unten. Im Übrigen bemühte sich 
Maximilian 1490 als neuer Landesherr Tirols umgehend 
um eine Tilgung der von ihm als politisch gefährlich be-
trachteten Verschuldung bei den Bayernherzögen. Für die 
eigenen Geldbedürfnisse, die diejenigen Sigmunds weit 
in den Schatten stellen sollten, bediente er sich großzü-
giger als sein Vorgänger der im weiteren Sinne „ober-
deutschen“ Hochfinanz, des privaten Kapitals also, und 
zwar nun auch dauerhaft gegen Sicherheiten in Gestalt 
der Schwazer Bergwerksgefälle. 

In der Normgebung als Grundlage einer „gueten Ord-
nung“ wurde die Rechtsmaterie für Rattenberg, die sich 
in sechs Bergfreiheitsbriefen seit 1447 sowie in fünf 
Bergordnungen seit 1463 niederschlug und schließlich 
1502 in einer Erfindung „yber unser Ordnung“ von 
1497 endete (15), allenfalls durch die für Schwaz über-
troffen. Bayerischerseits bezog man sich in einer Berg-
ordnung von 1483 bereits ausdrücklich auf Rechtsbe-
standteile „wie zu schwatz erfunden ist ongeverlichen“. 
Offensichtlich ahmte man jenes Vorbild nun deswegen 
nach, um den bergbaulichen Niedergang vielleicht doch 
aufhalten zu können, der in Rattenberg infolge ver-
gleichsweise schneller erschöpfter Lagerstätten eingetre-
ten war. In Tirol hinwiederum ließ sich im weiter anhal-
tenden Konjunkturaufschwung auf die regelmäßige 
Kontinuität der Bergfreiheitsbriefe mit rechtlich ein-
wandfreier Terminierung verzichten, mit der in Ratten-
berg, Kitzbühel und Kufstein Investoren und Arbeits-
kräften geradezu verzweifelt immer wieder Rechts-
sicherheiten und ökonomische Anreize geboten werden 
sollten. Die bislang ohne Widerspruch gebliebene, ohne-
hin mehr juridische als historische Ansicht, dass es sich 
in Tirol und Bayern um „zwei durchaus verschiedene 
Verfahren der Rechtsbildung“ gehandelt habe (16), führt 
allerdings in die Irre. Nach Erzherzog Sigmund nahm 
König Maximilian in Schwaz von Anfang an die Er-
kenntnisse seines eigenen Fürstenspiegel-Ideals im 
„Weißkunig“ vorweg, wonach „die perkwerch ... durch 
den gemainen man erpawt und durch stete freyhaiten, 
guete ordnungen und gelauben halten (17), erkuckt und 
erhebt“ werden, überließ die effektive Rechtsschöpfung 
aber ebensowenig wie sein Vorgänger allein den – sei-
nerzeit humanistisch begriffenen und ausdrücklich so 
genannten – „Synoden“, den ziemlich regelmäßigen 
Versammlungen der Bergsachverständigen. Nach der 
grund legenden, ganz und gar nach dem üblichen Muster 
damaliger Fürstenstaaten beratenen und erlassenen 
Berg ordnung von 1490 flossen die Ergebnisse der von 
Maximilian selbst geleiteten und gesteuerten Berg-
synoden als fürstliche Reformbestimmungen in neue Er-
findungen oder in Befehle an die Bergrichter ein. Die je-
weils passende „guete ordnung“ kam im fortgesetzten 

Konjunkturaufschwung allenfalls schneller zustande als 
im Bayerischen. Auch dort aber wurde beispielsweise 
die Erfindung von 1502 durch eine Amtleute- und Ge-
werkenversammlung in Rattenberg vorbereitet und da-
nach von Georg dem Reichen unterzeichnet. In Schwaz 
wagte man unter Ferdinand I. jedoch ein grundsätzlich 
neues, im Bauernkriegsjahr 1525 einmalig revolutio-
näres Verfahren der Normgebung: Damals reagierten 
die dortigen Schmelzer und Gewerken auf einen „Re-
formstau“ mit einem eigenmächtig verfassten, an der 
herrschaftlichen Legislative vorbeigeführten und selb-
ständig exekutierten „Anlaß“ (18). 

Ein Fürstenspiegel des Bergbaus vermochte sich gegen 
Ende des 15. Jahrhunderts nun weder aus dem dama-
ligen Gefüge der Normgebung herauszulösen noch aus 
der mittelalterlichen Vorstellungswelt. Das Bergwerk 
war und blieb eine Gottesgabe, der sich der Fürst und 
Landesherr einerseits würdig zu erweisen, andererseits 
aber auch zu stellen hatte. Letzteres schloss die sach-
liche Unterrichtung ein. Von einer durch Erzabbau ver-
ursachten natürlichen Erschöpfung der Lagerstätten  
hatte man nur eine vage Ahnung. Man setzte auf  den 
Allmächtigen, wie noch eingangs des erwähnten 
„Schwazer Bergbuchs“ und dazu auf Neufunde, die im 
16. Jahrhundert in Europa zwar seltener, gerade auch im 
Ostalpenraum hin und wieder jedoch möglich wurden. 
In die religiösen Besorgnisse um die Gottesgabe spielten 
längst aber auch modernere Ansichten über menschliche 
Einflussmöglichkeiten und Impulse technisch-wirt-
schaftlicher und nicht zuletzt gesetzgeberischer Art hi-
nein. Die neue und geradezu epochale Auffassung, man 
müsse von einer „Kunst“ wie der des Bergbaus oder 
Hüttenwesens auch „Wissenschaft“ haben – so um 1500 
in einer schlesischen Quelle –, die daraufhin zu nutzen 
sei, entstand im Kreise der sachverständigen Praktiker 
selbst. War der Montanbereich auf der einen Seite über-
irdischen Kräften anheimgestellt und nicht zu beeinflus-
sen, so konnte er auf der anderen für die zunächst weni-
gen Besitzer der Wissenschaft zur Herausforderung wer-
den, Verantwortlichkeiten im Sinne des gemeinen Nut-
zens zu übernehmen und den zuständigen Fürsten sach-
kundig zu ermahnen und zum Handeln zu veranlassen. 
Mit der Annahme so entstehender Bewusstseinshal-
tungen stellt sich die Frage nach dem Autor unseres 
Fürsten spiegels. Geht man aufgrund der inhaltlichen und 
stilistischen Geschlossenheit der Textteile von einer 
Einzelperson aus, dann kommt vor allem Caspar von 
Pirchach in Frage. 

Dieser Inntaler Sachverständige des Bergbau- und Hüt-
tenwesens stammte vom Hof Pirchach in der unmittelbar 
westlich von Schwaz gelegenen Gemeinde Arzberg, de-
ren Name die Verbindung zum (zunächst Eisen-) Erz 
bezeugt. Ein älterer Bruder Caspars ist von 1470, dem 
Zeitpunkt von dem ab jährliche Schwazer Produktions-
listen vorliegen, als „Wolfgang von Puechach“ bis 1478 
in der gewichtigen Doppelfunktion des Gewerken und 
Schmelzers im Silberbergbau nachgewiesen, und ein 
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Stefan von Pirchach betätigte sich zwischen 1492 und 
1510 als Gewerke in mehreren Einzelrevieren des Berg-
gerichts Rattenberg. Seit 1477 besaßen die Pirchach  
ein en Wappenbrief  Friedrichs III., der sie auf dem oben 
angedeuteten Weg in den Gewerkenadel voranbrachte. 
Im Jahr jener „Standeserhebung“ übernahm Caspar von 
Pirchach das Bergrichteramt in Rattenberg, wo auch ein 
Vorgänger, Hans Tuschel, schon einen Wappenbrief 
empfangen hatte, allerdings keinen kaiserlichen, sondern 
einen solchen des bayerischen Landesherrn. Bis 1479 
war das noch Herzog Ludwig IX., der in den 60er Jah-
ren die bekannten Brixlegger Schmelzversuche zur Ein-
führung des Saigerverfahrens in die Wege geleitet hatte, 
danach Herzog Georg, der mit seiner Mutter, der als 
fürstliche Gewerkin außergewöhnlich aktiven Amalia 
von Sachsen, aufgrund des sogenannten Mitbauneuntels 
auch eigene Bergwerksanteile besaß. In Rattenberg 
stand das Amt des Bergrichters, in dem sich die Juris-
diktive mit der Exekutive, die Rechtsprechung im Berg-
bau mit dessen Verwaltung verband, auf gleicher Höhe 
mit dem Wechsleramt. Dieses nahm, gewissermaßen ne-
ben Caspar von Pirchach, der bekannte Montanunter-
nehmer Hans Baumgartner von Kufstein wahr, damals 
bereits ein Finanzier Sigmunds von Tirol, der sich ab 
1491 auch den Schwazer Bergwerksbesitz des Antoni 
vom Roß verpfänden ließ, jenes politisch umstrittenen 
Obersten (Finanz-)Amtmanns von Tirol, der längst auch 
ein Schmelzwerk in Rattenberg betrieb. Caspar von 
Pirchach, der als bayerischer Bergrichter zumindest bis 
1482 nachzuweisen ist, bewegte sich in Rattenberg je-
denfalls von Anfang an in prominenter Umgebung. In 
der archivalischen Überlieferung finden sich mehrfach 
Abrechnungen und Belege über seine Amtsführung, 
darun ter eines der für den deutschen Sprachraum außer-
gewöhnlich frühen Berggerichtsbücher mit Eintragungen 
aus den Jahren 1477/81 (19). Diese Niederschriften ge-
ben erste Auskünfte über den persönlichen Arbeitsstil, 
die Sachkunde und das politische Allgemeinwissen des 
Amtsinhabers.  

Wie der genannte Bergrichter Tuschel oder vor diesem 
Hans Hodritscher trat auch Caspar von Pirchach aus ba-
yerischen in tirolische Dienste über, wobei zumindest in 
seinem Fall eine Abwerbung wahrscheinlich ist. Noch 
unter Erzherzog Sigmund wechselt er in das Montanzen-
trum Schwaz, um nunmehr dort, angeblich von 1486, 
dem Jahr eines ersten Höhepunktes der Silberproduktion 
und dementsprechender wirtschaftlicher und finan zieller 
Aktivitäten, bis 1508 als Bergrichter tätig zu sein (20). 
Diese vergleichsweise lange Zeitspanne erfuhr jedoch 
eine bedeutsame Unterbrechung, abgesehen von einem 
möglicherweise auch früheren Ende und einem noch 
1507 erfolgten Wechsel nach Primör/Primiero (21). In 
der politisch höchst brisanten Endphase des Übergangs 
der Tiroler Regierung von Sigmund auf Maxi milian be-
fand sich der Tiroler im Erzstift Salzburg. Dort wird er 
vom Landesherrn, Johann III. (Beckenschlager), im Mai 
1489 mit „unser getrewer Caspar von Pirchach, unser 
pergrichter in der Gastein und Rauriß“, angesprochen 

(22).

Somit dürften die damaligen Innsbrucker Intrigenspiele 
und Verdächtigungen, die sich um den alternden Erzher-
zog, eine vorgezogene Regierungsnachfolge und „böse“, 
das hieß bayerisch gestimmte oder beeinflusste Räte 
rankten, am Bergrichter zu Schwaz, der „gemeinen und 
unerschöpflichen Geldquelle ganz Oberdeutschlands“ 
(Heinrich von Gundelfingen) und natürlich auch Habs-
burgs, nicht ganz spurlos vorübergegangen sein. 
Schließlich hatte Caspar von Pirchach als Bergrichter ja 
tatsächlich einmal der „falschen“ Partei, nämlich den 
Bayernherzögen und auch Georg dem Reichen gedient, 
der sich seinerseits – um die verschiedenen Ebenen ein-
mal anzudeuten – im zähen Ringen um die Reichsinnen-
politik wieder auf Seiten des Kaisers befand und König 
Maximilian während des Ungarnfeldzugs 1490 sogar 
persönlich unterstützen sollte. Auf einem Höhepunkt je-
ner innenpolitischen Verwerfungen in Tirol befand sich 
Caspar jedenfalls im Erzstift Salzburg, wo er zu Embach 
in einvernehmlicher Beratung „mitsambt den gwerckhen“, 
darunter auch solchen aus dem unteren Inntal, aus 
Schwaz und Rattenberg, 1489 „etlich Articl“ für eine 
neue Bergordnung verfasste, die ganz entscheidend zur 
Konjunkturbelebung im Gold- und Silberbergbau von 
Gastein und Rauris beitrugen (23). 

Caspar von Pirchachs Salzburger Dienstherr, dessen 
öffent liches Auftreten übrigens „mehr dem eines welt-
lichen Fürsten als dem eines Erzbischofs“ glich, starb 
Ende 1489, nicht ohne in seinem Testament auch den 
Kaiser und seinen Sohn reich bedacht zu haben (24). Im 
Hinblick auf Maximilian, den kommenden  Tiroler Lan-
desherrn, hatte der Bergrichter sein Exil, wenn es ein 
solches war, auch insofern nicht schlecht gewählt. Ge-
wissermaßen abschließend für diese kürzere Phase sei-
ner Berufstätigkeit bekannte er Anfang April 1490, für 
die Berggerichte Gastein und Rauris, die er „etwas zeit“ 
innehatte, keine Gehaltsansprüche erheben zu wollen 
(25). Genau ein Vierteljahr später zählt er als Bergrich-
ter Maximilians zu den drei obersten Beamten, denen 
die große Bergordnung vom 1. Juli 1490 anempfohlen 
wird (26). Streicht man den dort zuerst genannten 
Obers ten Bergmeister heraus, der mit der folgenden Be-
stallung Hans von Maltitz‘ territoriale Zuständigkeiten 
für die niederösterreichischen Fürstentümer und Länder 
erhalten sollte, also für Österreich ob und unter der 
Enns, Steiermark, Kärnten und Krain, dann war Caspar 
von Pirchach auch unter Maximilian der führende Berg-
richter Tirols. In der damaligen Beamtenhierarchie stand 
er vor dem Bergmeister zu Schwaz. Für den neuen Lan-
desherrn war er vor allem auch der technisch-wirtschaft-
lichen Verbindungen der Gesamtregion wegen ebenso 
unentbehrlich wie zuvor für Sigmund. Selbst nach der 
politischen Union von 1503/05 blieben bergrichterliche 
Kontrollen über die Reviergrenzen hinaus erforderlich. 
Angesichts ungünstiger hydrographischer Verhältnisse 
in Schwaz betrieben die dortigen Gewerken seit jeher 
Hüttenwerke auch innabwärts im Gebiet von Rattenberg 
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bis Kufstein. Im Silberproduktionsprozess war somit 
auch die jeweilige Herkunft des Schmelzmaterials amt-
lich zu überprüfen, um namentlich von den Falken-
steiner Erzen den höheren, sogenannten Schweren 
Wechsel erheben zu können. 

Die vorstehend gebotenen kurzen Einblicke in die dama-
ligen politischen und vor allem bergbaupolitischen Ver-
hältnisse und Zusammenhänge verdeutlichen auch das 
literarische Problem: Im unteren Inntal erforderte die 
Abfassung eines Fürstenspiegels des Bergbaus um 
1489/90 nicht nur fachliche Kenntnisse und schriftstel-
lerische Fähigkeiten, sondern auch größte persönliche 
Vorsicht oder, wen man so will, Weitsicht. In einem 
wohlverstandenen Eigeninteresse waren Rücksichten 
auf gleich mehrere Fürsten und potentielle Nachfolger 
zu nehmen, ganz zu schweigen von einer nicht zuletzt 
im Montanwesen jeweils einflussreichen Klientel. Im 
niedergeschriebenen Text konnte sich die den allgemei-
nen Fürstenspiegeln gemäße, mehr oder weniger neu-
trale Anrede „der Fürst“ je nach dem Blickwinkel des 
Autors auch an „die Fürsten“ richten oder an „den Fürs-
ten“ in der realen Vorstellung zumeist Georgs des Rei-
chen. Beispielsweise erhält „der Fürst“ über mehrere 
Abschnitte hinweg die eher allgemeine Empfehlung, 
sich der Preisbildung wegen selbst des Erzkaufs anzu-
nehmen. Nach dem Vorbild von Schwaz unter dem 
früheren Bergrichter Fabian Unger solle er deshalb ei-
nen „versuecher“ anwerben und besolden. (Fabian Un-
ger könnte mit Peter Fabian, 1474 Bergrichter zu 
Schwaz, identisch sein, der möglicherweise aus Ungarn 
kam.) Dieser eher im Bayerischen üblichen Berufsbe-
zeichnung anstatt „Probierer“ lässt der Autor eine ge-
wisse Distanzierung folgen: „meinem genedigen Herrn 
von Österreich“ habe die Anstellung eines solchen 
Schmelzsachverständigen jedenfalls großen Nutzen ge-
bracht. Die Spurensuche führt hier wieder auf den 
Schwazer von Pirchach zurück und in die Endphase der 
Regierungszeit Erzherzog Sigmunds hinein. 

In den Handschriften unterscheidet der Inntaler Fürsten-
spiegel, freilich nicht sonderlich konsequent und deshalb 
auch mit Wiederholungen, einen ersten, generell-monta-
nistischen Teil des „Unterrichts“ und einen zweiten, der 
vom Abschnitt 28 an stärker auf die lokale Konjunktur-
entwicklung zielt: „Wie es yetzo umb das perckwerch zu 
Rattenberg stet und wie es mit etlichen klainen dingen, 
daran den (sic!) Fürsten nit gros gelegen, zw gueten we-
sen wär zebringen“. Überliefert sind die Gesamttexte in 
München sowohl in der Bayerischen Staatsbibliothek als 
auch im Bayerischen Hauptsstaatsarchiv (27). Solange 
wie Nachweise über Abschriften oder gar ein Original 
aus Innsbruck fehlen, darf angenommen werden, dass 
die Anreden „sein genad“ und „seine Gnadn“ zumindest 
des zweiten Teils wesentlich an Georg den Reichen ge-
richtet sind. Dieser Bayern herzog hatte schon 1488 in 
einem der regelmäßig perpetuierten Bergfreiheitsbriefe 
Wechselerleichterungen verkündet, die mancherorts 
auch von Fronbefreiungen begleitet wurden. 1496 öff-

nete er die Fronhütte in Brix legg auch für denjenigen 
Bergmann, der – gemäß den Vorschlägen des Fürsten-
spiegels – das  Erz „selbs nit kan schmeltzen, auch kain 
kauffman darzu hat“. Ein Jahr später finden sich nicht 
nur einzelne Maßnahmen wie die Neueinsetzung eines 
Bergmeisters, sondern ganze Textpassagen des Inntaler 
Fürstenspiegels wortwörtlich in seiner großen Bergord-
nung von 1497 wieder. 

Für die Identifikation von „seine Gnaden“ kommen ne-
ben Herzog Georg, formal gesehen, auch Erzherzog Sig-
mund oder König Maximilian in Frage, Herrscher also, 
die ihr „Interesse“ an Rattenberg, Kitzbühel und Kuf-
stein in die Politik einbrachten und – wie Maximilian im 
Laufe der 90er Jahre – mit immer größeren Nachdruck 
vertraten. Unmittelbar nach dem Landshuter Erbfolge-
krieg griff der neue habsburgische Landesherr in dem 
nun ihm unterstehenden Gebieten jedenfalls zu bergbau-
politischen Maßnahmen, vor allem zu Wechselbefrei-
ungen „von wegn der swären gepey“, mit denen Georg 
der Reiche – nach Vorschlag des Fürstenspiegels oder 
nicht – ja schon begonnen hatte. Solche Reformschritte 
zur Konjunktursteuerung waren inzwischen allgemein 
bekannt. Sie könnten 1506/07 von dem regional erfah-
renen Schwazer Bergrichter Caspar von Pirchach frei-
lich auch noch persönlich empfohlen worden sein.

Wegen der Unmöglichkeit, noch eine komplette Edition 
der je nach der Abschrift bis über 20 Textseiten folgen 
zu lassen, sollen einzelne charakteristische Aussagen 
und wichtige Elemente des Fürstenspiegels und fürst-
licher Unterrichtung „des Pergkhwerchs halben“, her-
vorgehoben oder zusammengefasst werden. In Form der 
Transkription wird hier zunächst der erste Artikel oder 
Abschnitt zitiert:

„Zum ersten tet not, das der Fürst selb lieb1 und 
zu zeitn darein seh und schauet die grossen  
arbait und sorg, so bey den tieffen peuen ist.  
Bedecht auch, mit was grosser mue und kost die 
grueben erpawt werden muessen, alles an2 seiner 
genaden schaden. Und so der almechtig got gibt, 
das ertzt erraicht wirt, hat der Fürst den Ze-
henden oder fron an2 aller seiner genaden darle-
gen“. 

1 = hier in der älteren Bedeutung, ‚eine Neigung zu etwas haben, hoch-
schätzen‘, vgl. „Liebhaberei“. 

2 = ohne.

Im Text folgen mehrere Abschnitte mit paränetischen 
Aussagen über fürstliche Bestallungen eines „fromen, 
vernunftigen, stetigen“ Bergmeisters oder -richters, un-
ter bestimmten, lang ausgeführten  konjunkturellen Be-
dingungen auch beider, die sich auf Kluft und Gang, 
Waage und Maß verstehen und „selb Pergkhwerch mit 
der Handt gearbeit“ haben sollen. Einzelelemente wei-
terer Handlungsvorschläge, nicht zuletzt die zur – um-
strittenen – Eidesleistung bis hinunter zu den vom Hut-
mann angelegten Knechten, finden sich bereits im 
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früheren tirolischen Recht und gehen präzisiert in die 
Bergordnung Georgs des Reichen von 1497 ein. Grund-
sätzlich unterschieden wird ein Bergbau nach dem Ver-
waltungsmuster von Schwaz, wo „der Fürst und seiner 
genaden Rette sein albeg nahend“, von einem solchen, 
„wo der fürst nit inlendisch ist“. In diesem Falle bedürfe 
es am entfernt gelegenen Hof geeigneter Räte, die unbe-
dingt „anzeigt werden“, und ihrerseits verpflichtet sein 
sollten, die Kommunikation zwischen den obersten 
Bergbeamten sowie Gewerken einerseits und den Fürs-
ten andererseits erforderlichenfalls „auf das peldest“ zu 
gewährleisten. Bei einem beeinträchtigten Nahverhältnis 
– nun nicht nur räumlich, sondern auch persönlich – be-
stehe die Gefahr der den Fürsten „widerwertig ges-
cheft“. Der Autor spielte hier wahrscheinlich auf die 
Räte Erzherzog Sigmunds und deren Sturz 1487 an, 
jeden falls auf Tiroler Vorfälle, „die nit alle not thun ze-
schreiben“. Zudem mag ihn eine gewisse Ahnung der 
grundsätzlichen Nachteile neuzeitlicher Behördenorga-
nisationen und verborgener Instanzenwege beschlichen 
haben.

Weitere Abschnitte betreffen die „Rechnung“ – der in 
Tirol übliche Begriff der „Raitung“ wurde möglicher-
weise als antiquiert empfunden –, die, jeweils termi-
niert, nach einem strengen Verfahren ablaufen sollte, 
weitere den unbergmännischen Raubbau „auf den geyt“ 
und andererseits fürstliche Fronbefreiungen, wenn  
ausgehauene Gruben belegt und Feldörter vorange-
trieben wurden. Mit solchen vorübergehenden Erleich-
terungen für Investoren sei „der Fürst“ in Schwaz, in 
Sterzing und auch in Primör erfolgreich gewesen.  
Die Summe von 120.000 Rheinischen Gulden, die er im 
vergangenen Jahr – wohl 1489 – „an fron und wechsel 
ausserhalb Promer von seinem perckwerch gehabt hat“, 
könne in diesem Jahr zweifellos übertroffen werden 
(28).   

Nach Vorschlägen, die den Hinlass der Gruben auf Le-
henschaft (29) betreffen, der jeweils nach Rat des Berg-
richters oder Bergmeisters erfolgen soll, empfiehlt der 
Fürstenspiegel einige Maßnahmen zur Bevölkerungsent-
wicklung, deren Rahmen sich damals zu lockern begann 
(30). Die allgemeine Feststellung, „ein grosse notturft 
wer den Fürsten, das mer verständig leut zu Ratenberg 
wären, die sich auf perckwerch wol verstünden“, wird 
vier Abschnitte weiter mit dem Vorschlag problema-
tisiert, fortan keine Arbeiter anzulegen, die auch in der 
Landwirtschaft tätig seien, denn in solchen Fällen „mu-
eß ye ain arbeit in der grueben oder im landpaw 
nachtail haben“. Solche und andere Mißstände, wie die 
bekannte Nötigung zur Annahme von Pfennwerten an-
stelle von Lohn, könnten vermieden werden, wenn der 
Fürst „die Ding mit gueter ordnung und genad für-
neme“, und zwar, wie der Autor am Schluss des ersten 
Teils politisch wohl wiederum vorsichtig zusammen-
fasst, „mit vergunnen und Rat der Fürsten dem Fürsten 
selb, dem perckwerch und gmein nutz zu guten frumen. 
Und gäben sich dann vil sachen gleich von Im selb, die 

zu vil gueten dingen dienten“.

Der zweite Teil des Fürstenspiegels, der sich mit den er-
wähnten, angeblich „klainen Dingen“ der Konjunktur-
entwicklung im Rattenberger Bergbau befasst, das heißt, 
in der älteren Wortbedeutung von „klein“, mit feinen 
und subtilen Angelegenheiten technisch-wirtschaftlicher 
Art, kann hier ebenfalls nur in kurzen Aussagen zusam-
mengefasst werden. Über mehrere Abschnitte hinweg 
geht es darum, „das der Fürst ansech“, wie das stark ge-
schrumpfte Schmelzwesen – für Rattenberger und Kuf-
steiner Erze; die Hütten der Schwazer Schmelzer, der 
Hofer, Fueger, vom Roß, Grünhofer, bleiben selbstver-
ständlich außer Acht – zu beleben sei, damit nicht wei-
tere „perckwerch gewercken, so pawen, von paw las-
sen“. Vorgeschlagen werden vor allem die bekannten 
Wechselerleichterungen und -befreiungen, ein „Drehen“ 
also, wie man heute sagen würde, an der Steuer- oder 
Abgabenschraube. Im Übergang vom Mittelalter zur 
Neuzeit wird dazu der anscheinend angemessene Trost 
bereitgehalten, nach einer Konjunkturbelebung habe 
„der Fürst albeg macht, nach genad und als ein genedi-
ger Herr einen zimlichen Wechsel, den man geben 
möchte, wider aufzesetzen“. Man könne jedenfalls, so 
wird vom Verfasser recht euphorisch, im Blick auf die 
damalige Bevölkerungsentwicklung aber auch charakte-
ristisch argumentiert, in kürzester Frist 1.000 bis 1.500 
Mann anwerben, und das „brächt auch dem Fürsten, so 
also vil leut gen Rattenberg kämen, an seiner genaden 
Meut und Zöllen merckhlichen nutz“. Entscheidend für 
einen Aufschwung des Montanwesens sei bei alledem 
eine Optimierung des Erzkaufs, worauf „der Fürst die-
ser Zeit sonder vleis und gedencken haben“ müsse. Nach 
der – gebührenpflichtigen – Erzprobe durch einen „ver-
suecher“ in der fürstlichen Fronhütte sei den „gueten ge-
sellen und gewercken“ oder den „armen, die do pawten“ 
ein Preis zu nennen. „Und wo die schmeltzer das also 
nit zallen, solt es In in meines genedigen Herrn Hütten 
von den genomen und den bezallt werden“. Das Schwa-
zer Vorbild, das der Text des Fürstenspiegels hier nun 
als Wiederholung herausstellt, vermag das historische 
Urteil allerdings nicht darüber hinweg zu täuschen, dass 
die Gesamtproblematik auch im Tirolischen nicht gelöst 
war und noch über die Bauernkriegszeit hinaus immer 
wieder einmal Unruhen auslösen sollte.

Der Inntaler Fürstenspiegel des Bergbaus bietet auf wei-
te Strecken somit Momentaufnahmen, die bestimmte 
Situa tionen des Bergbaubetriebs beleuchten, aus man-
cherlei Gründen heraus aber auch historisch-kritisch zu 
sehen sind. Nicht minder wichtig und vielleicht bedeut-
samer noch ist er als Beitrag eines hervorragenden Berg-
manns und Montanisten zur deutschen Fürstenspiegel-
Literatur und deren thematischen Übergang auf die Poli-
tikanforderungen einer neuen Zeit. Schließlich müsse 
der Fürst bedenken, „was grosser eren und nutz den Kö-
nigreichen Ungern und Behaim von Perckhwerch ist 
entstanden und noch grossen nutz täglich dauon haben. 
Sein genad sech auch an, was der Fürst von Österreich 
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von seiner genaden Perckwerch nutz gehabt und noch 
hat. Sein genad frag, was nutz und frumen den Fürsten 
von Sachsen von irem perckwerch ist entstanden und 
wie ir sachen gestalt hetten, wo in von got genad mit 
dem perckwerch nit zuegefügt wär, und ander vil endt, 
da Perckwerch den Herren zu grossem nutz komen und 
entsprossen sein“. Der allerletzte Satz des Fürstenspie-
gels mag auch hier am Ende stehen und mutatis mutan-
dis den Empfänger einer Festschrift vielleicht erfreuen:

„Solchs alles mag der frum Fürst selb bedencken 
und zu Hertzen nemen, das pest daraus wollen, 
und wo pessers in Verstäntnis wär gewesen, solt 
seinen genaden nit verhaltn sein worden der al-
mechtig got seiner genaden gelück und Hayl.“ 
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